
 
 

Gesetz zum Schutz der 
Kulturdenkmale  

(Denkmalschutzgesetz - DSchG)  
in der Fassung vom 6. Dezember 1983 (GBl. S. 797), zuletzt geändert durch Artikel 6  

des Gesetzes zur Neuregelung des Gebührenrechts vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 895)  
 
 
Auszug: 
 
 
§20 Zufällige Funde  

(1) Wer Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen entdeckt, von denen 
anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder 
heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht, hat dies unverzüglich 
einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der Fund und die 
Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem 
Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der 
Frist einverstanden ist. Diese Verpflichtung besteht nicht, wenn damit unverhältnismäßig 
hohe Kosten oder Nachteile verbunden sind und die Denkmalschutzbehörde es ablehnt, 
hierfür Ersatz zu leisten.  
(2) Die höhere Denkmalschutzbehörde und ihre Beauftragten sind berechtigt, den Fund 
auszuwerten und, soweit es sich um bewegliche Kulturdenkmale handelt, zu bergen und 
zur wissenschaftlichen Bearbeitung in Besitz zu nehmen.  
(3) Die Gemeinden sind verpflichtet, die ihnen bekannt werdenden Funde unverzüglich 
der höheren Denkmalschutzbehörde mitzuteilen.  

 


